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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Auf Bundesebene will das Parlament allenfalls das Heft selber in die Hand nehmen, falls
der Bundesrat nicht von sich aus aktiv wird. Im April gab die SGK-NR einer
parlamentarischen Initiative Gutzwiller (fdp, ZH) Folge, die Massnahmen zum Schutz
der Bevölkerung und der Wirtschaft vor dem Passivrauchen verlangt, insbesondere in
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, in der öffentlichen Verwaltung, an den
Arbeitsplätzen und in Räumen und Verkehrsmitteln, die für den freien Zugang
beziehungsweise für die Nutzung durch die Allgemeinheit bestimmt sind. Wie es das
neue Parlamentsgesetz verlangt, erklärte sich die Schwesterkommission des
Ständerates vor der vertieften Behandlung eines Entwurfs mit dem Vorhaben
grundsätzlich einverstanden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2005
MARIANNE BENTELI

2004 hatte Nationalrat und Präventivmediziner Gutzwiller (fdp, ZH) eine
parlamentarische Initiative eingereicht mit der Forderung einer bundesweit
einheitlichen Regelung eines Rauchverbots in geschlossenen Räumen, die der
Öffentlichkeit zugänglich sind. Nach zweijähriger Vorbereitung schlug die SGK-N nun
ein spezielles Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen vor, welches auch die
Zustimmung des Bundesrates fand. Die Kommissionssprecherin unterstrich den
Paradigmenwechsel der Vorlage: Statt der Freiheit des Rauchens werde die Freiheit des
Nichtrauchens ins Zentrum gerückt. Die Regelung sei verhältnismässig und aus
gesundheits- und präventionspolitischen Gründen erforderlich. Das Eintreten auf die
Vorlage wurde von einer Kommissionsminderheit, vertreten durch Bortoluzzi (svp, ZH),
bekämpft. Wenn ein zugelassenes Produkt wie der Tabak für Dritte derart gefährlich sei,
müsste es eigentlich ganz verboten werden, meinte er. Weiter sei die Vorlage
eigentums- und KMU-feindlich. Die Minderheit wurde unterstützt von der SVP-Fraktion
und einer Mehrheit der FDP-Fraktion. So wehrte sich Huber (fdp, UR) gegen staatliche
Bevormundung und betonte das liberale Prinzip von Freiwilligkeit und
Selbstverantwortung auch in dieser Frage. Für die SP lobte Schenker (BS) hingegen den
Kommissionsvorschlag als wichtigen Schritt zum Schutz vor dem Passivrauchen,
insbesondere auch für das Servicepersonal, das vielfach unfreiwillig dem Tabakrauch in
Restaurants ausgesetzt sei. Mit 111 zu 64 Stimmen beschloss der Rat Eintreten auf die
Gesetzesvorlage. 

In der Detailberatung drehte sich die Diskussion vor allem um die Ausnahmeregelungen
im Bereich der Gastrobetriebe. Hier setzte sich die Kommissionsminderheit mit 95 zu
77 Stimmen durch. Demnach ist das Rauchen in abgetrennten, speziell
gekennzeichneten Räumen mit ausreichender Belüftung generell erlaubt, auch wenn
dort Angestellte arbeiten. Die Kommission hatte lediglich unbediente „Fumoirs“
zulassen wollen. Weiter können Gastrobetriebe und Nachtlokale auf Bewilligung hin als
gekennzeichnete Raucherbetriebe geführt werden. Die Bewilligung wird erteilt, wenn
„eine Trennung von Raucher- und Nichtraucherräumen nicht möglich oder unzumutbar
ist“. Damit, so Minderheitssprecher Borer (svp, SO), bleibe man eine tolerante
Gesellschaft, in der die eine Seite auf die andere Rücksicht nimmt und die
gegenseitigen Bedürfnisse akzeptiert werden. Die Fraktionen von SP und Grünen
warnten vergeblich, dass mit diesen Ausnahmen das Gesetz und der
Arbeitnehmerschutz unterlaufen werden. Unterstützt wurden die Anträge der
Minderheit von den Fraktionen der SVP, der FDP und der CVP. Betreffend
Arbeitnehmerschutz vertrat Engelberger (fdp, NW) die Meinung, dass niemand in einem
Raucherbetrieb arbeiten müsse, wenn er nicht wolle. Ausnahmen für
Einzelarbeitsplätze sowie wohnungsähnliche Einrichtungen (z.B. geschlossene
Abteilungen psychiatrischer Kliniken, Strafvollzugsanstalten etc.) waren schon im
Kommissionsentwurf vorgesehen und wurden nicht bestritten. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 109 zu 52 Stimmen angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Im Ständerat war das Eintreten auf das im Vorjahr vom Nationalrat beschlossene
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen unbestritten. Die Kommission verhehlte
aber nicht, dass sich die Begeisterung für das neue Gesetz in Grenzen hielt. Dem
Wunsch der Bevölkerungsmehrheit nach einem rigorosen Nichtraucherschutz würde
gemäss der Kommission des Ständerates erst mit einer Verschärfung des Vorschlages
des Nationalrates im Bereich der bedienten Fumoirs, der eingeschränkten Zulassung
von Raucherbetrieben und der Ermöglichung von strengeren kantonalen Vorschriften
Rechnung getragen. Bei der Frage der Fumoirs standen sich drei Vorschläge gegenüber.
Eine Kommissionsminderheit Gutzwiller (fdp, ZH) wollte dem Bundesrat folgen und nur
unbediente Raucherräume zulassen. Eine weitere Kommissionsminderheit David (cvp,
SG) schlug vor, bediente Raucherräume ausnahmsweise zu ermöglichen, wenn die dort
Beschäftigten dem ausdrücklich zustimmen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
verlangte ebenfalls das Einverständnis der Angestellten, wollte diese Raucherräume
aber in allen Wirtschaftsbereichen ermöglichen und nicht nur in Restaurant- und
Hotelbetrieben. Mit 22 zu 18 Stimmen obsiegte der Vorschlag David. Bei der Frage der
Zulassung von Raucherbetrieben hatte der Nationalrat im Gastgewerbe solche Betriebe
ausnahmsweise ermöglichen wollen, wenn eine Unterteilung der Räume für Raucher
und Nichtraucher "nicht möglich oder unzumutbar" sei. Die Kommissionsmehrheit des
Ständerates schlug vor, den Begriff "unzumutbar" zu streichen und eine
Kommissionsminderheit Forster-Vannini (fdp, SG) wollte generell keine
Raucherbetriebe zulassen und bekam mit 23 zu 16 Stimmen Zustimmung aus dem
Ständerat. Dieser folgte zudem seiner Kommission, indem er im Gesetz explizit
erwähnen wollte, dass die Kantone strengere Vorschriften beschliessen können. In der
Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 25 zu 9 Stimmen an.

In der Differenzbereinigung hielt der Nationalrat in der Frage der Raucherbetriebe an
seiner früheren Fassung fest, wonach diese bewilligt werden, wenn eine Trennung in
Raucher- und Nichtraucherräume nicht möglich oder zumutbar ist. Weiter hielt der
Nationalrat an abgetrennten Raucherräumen für alle Wirtschaftsbereiche fest, kam
aber dem Ständerat insofern entgegen, als dass das Personal in diesen Fumoirs nur
dann zur Arbeit herangezogen werden kann, wenn die Beschäftigten via Arbeitsvertrag
ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Eine rot-grüne Minderheit wehrte sich zwar
gegen die Anträge der Kommission, konnte sich jedoch auch nach einer längeren,
emotional geführten Debatte nicht durchsetzen. Den vom Ständerat hinzugefügten
Artikel, wonach die Kantone beim Nichtraucherschutz strengere Vorschriften erlassen
können, akzeptierte der Nationalrat mit 100 zu 82 Stimmen. Ferner stimmte er einer
zweijährigen Übergangsfrist für die Umsetzung des Rauchverbotes zu. Der Ständerat
hielt daran fest, dass bediente Fumoirs nur im Bereich der Restaurants und Hotels
zulässig sind. Er beharrte auch auf dem Verbot von reinen Raucherbetrieben. Die
Übergangsfrist wollte der Ständerat nicht festlegen und es dem Bundesrat überlassen,
das Inkrafttreten zu bestimmen. Der Nationalrat folgte bei der Frage der bedienten
Fumoirs dem Ständerat. In Sachen reine Raucherbetriebe entschied sich der
Nationalrat sehr knapp, mit 89 zu 88 Stimmen, für die Zulassung dieser Betriebe. Bei
der Frage der Übergangsfrist schwenkte der Nationalrat auf die Position des
Ständerates ein. In der letzten Runde der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat
mit dem Stichentscheid des Präsidenten, einen Kompromiss in Bezug auf die Frage der
Raucherlokale und schlug vor, diese bis zu einer Gesamtfläche von 80 Quadratmetern
zu erlauben.

Die daraufhin notwendig gewordene Einigungskonferenz beantragte mit 17 zu 9
Stimmen den Vorschlag des Ständerates zu übernehmen, was von beiden Kammern
gutgeheissen wurde. In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das Gesetz mit
105 zu 61 Stimmen an und der Ständerat mit 31 zu 9 Stimmen. Die Opposition kam von
linker Seite, der das Gesetz zu wenig weit ging. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
LINDA ROHRER

Anfang Mai 2010 wird das 2008 vom Parlament gutgeheissene neue Bundesgesetz zum
Schutz vor Passivrauchen in Kraft treten. Der Bundesrat erliess im Berichtsjahr eine
Ausführungsverordnung. Das neue Regelwerk gibt beim Nichtraucherschutz einen
nationalen, einheitlichen Mindeststandard vor. Die Kantone sind jedoch ermächtigt,
darüber hinauszugehen und strengere Vorschriften zum Schutz der Gesundheit zu
erlassen. In Basel-Land akzeptierten die Bürgerinnen und Bürger mit einer Mehrheit
von 65% eine Volksinitiative für ein Rauchverbot in Restaurants und anderen
öffentlichen Räumen. In den Kantonen St. Gallen und Uri lehnten die
Stimmberechtigten Lockerungen der bestehenden Rauchverbote in Restaurants ab. Im
Kanton Genf nahmen sie die Ausführungsgesetzgebung zu der im Vorjahr
angenommenen Volksinitiative zum Schutz vor dem Passivrauchen an. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2009
LINDA ROHRER
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Am 1. Mai trat das Bundesgesetz über den Schutz vor dem Passivrauchen, welches
2008 vom Parlament gutgeheissen worden war, in Kraft. Die Kantone durften strengere
Gesetze erlassen und hatten davon häufig Gebrauch gemacht. Bei der Ausgestaltung
und der Durchsetzung dieser Rauchverbote zeigten sich daher grosse regionale
Unterschiede. Die Romandie handhabte den Nichtraucherschutz generell am
restriktivsten. Durch das neue Gesetz kam es in der Hälfte aller Kantone zu
Umstellungen, wobei 10 Kantone die Minimalvariante des Bundes übernahmen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.05.2010
LUZIUS MEYER

1) TA, 30.4.05; NZZ, 31.8.05 
2) BBl, 2007, S. 6185 ff. und 6207 ff. (BR); AB NR, 2007, S. 1665 ff.
3) AB NR, 2008, S. 1471 f. und 1572 f.; AB SR, 2008, S. 808 f. und 827.; AB NR, 2008, S. 873 ff. und 1169 ff.; AB SR, 2008, S. 593
ff. und 774 ff.; AB SR, 2008, S. 24 ff.
4) NZZ, 28.9. und 29.10.09. BL: BaZ, 18.5.09. SG: SGT, 28.9.09. UR: NLZ, 18.5.09. GE: TG, 28.9.09 
5) NZZ, 29.4.10; TA, 30.4.10.
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